
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einstellung 
eines Beratungsverfahrens nach § 35a Abs. 3b des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V):  
Brexucabtagen Autoleucel (rezidivierte oder refraktäre B-Zell-
Vorläufer akute lymphatische Leukämie); 
Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung 
und von Auswertungen 

Vom 20. Juli 2023 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2023 Folgendes 
beschlossen:  

I. Das Beratungsverfahren zur Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung
und von Auswertungen gemäß § 35a Absatz 3b SGB V zum Wirkstoff Brexucabtagen
Autoleucel für die Behandlung von

„Erwachsenen ab einem Alter von 26 Jahren mit rezidivierter oder refraktärer B-Zell-
Vorläufer akuter lymphatischer Leukämie (ALL).“

wird eingestellt.

II. Der Beschluss tritt mit Wirkung vom Tag seiner Veröffentlichung auf den Internetseiten des
G-BA am 20. Juli 2023 in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 20. Juli 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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